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Gericht 

Verfassungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.02.1983 

Geschäftszahl 

B611/78 

Sammlungsnummer 

9605 

Rechtssatz 

Gehaltsgesetz 1956; denkmögliche Annahme, daß unter der Wendung "abgeschlossenes Hochschulstudium" iS 
des §12a Abs4 nur dieses Studium selbst zu verstehen ist und daß ein Aufstiegskurs an der 
Verwaltungsakademie zu den "übrigen Fällen" zählt; keine gleichheitswidrige Anwendung des §12a Abs4 


